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Anrtliches.
Marienberg, den 31. Oktober 1916.

Terminkalender
Montag, den 6. November d. Zs., letzter Termin

zur Erledigung meiner Umdruckverfügung vom 2. Mai
1916, betreffend Einsendung der Feuervisitationsproto.
Kolle.

Der Königliche Landrat.
Marienberg, den 3. November 1916.
Terminkalender

für die Herren Bürgermeister zu Alstadt, Atzelgift, Bo-
rod, Enspel, Hahn, Liebenscheid, Linden, Lochum, Ma¬
rienberg, Marzhausen, Mittelhattert, Mudenbach, Neunk¬
hausen, Oellingen, Pfuhl , Roßbach, Rotzenhahn, Schön¬
berg, Stein-Neukirch, Stein-Wingert, Streithausen,
Wahlrod und Winkelbach.

Montag, den 6. November d. Is . letzter Termin
zur Erledigung meiner Verfügung vom 12. Oktober
1916, K. A. 9162, betreffend: Erhebungen über Zahl
der Hühner.

Der Termin ist unter allen Umständen pünktlich
einzuhalten.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Verordnung

über Höchstpreise für Rüben.
Vom 26. Oktober 1916.

Auf Grund des § 1 der Bekanntmachung über
Kriegsmaßnahmen zur Sicherung der Dolkserähruug
vom 22. Mai 1916 (Reichs-Gefetzbl. S . 401) und der
Bekanntmachung über die Errichtung eines Kriegser¬
nährungsamts vom 22. Mai 1916 (Reichs-Gefetzbl. S.
402) wird verordnet:

8 2.
Beim Verkaufe von Rüben durch den Erzeuger

dürfen folgende Preise für den Zentner nicht über¬
schritten werden:

1. bei Wasserüben, Stoppelrüben, Herbst¬
rüben unter Ausschluß der Teltower
Rübchen . 1,50 Mark,

2. bei Runkelrüben und Iuckerrunkeln
unter Ausschluß der roten Rüben
(rote Bete) . 1,80 Mark,

3 bei Kohlrüben (Wruken, Bodenkohl¬
rabi, Steckrüben) . . . . . . 2,50 Mark,

4. bei Möhren aller Art . 4,00 Mark.
Die Preise schießen die Kosten der Beförderung

bis zur Verladestelle des Ortes, von dem die Ware
mit der Bahn oder zu Wasser versandt wird, und die
Kosten der Verladung ein.

Die Landeszentralbehörden' können niedrigere als
die im Abs. 1 bestimmten Höchstpreise festsetzen; sie
können für kleine Speisemöhren, die zu Speisezwecken
gebaut sind, (Karotten), höhere als die im Abs. 1 Nr.
4 bestimmten Höchstpreise festsetzen.

§ 2-
Verträge zwischen dem Erzeuger und Dritten über

den Erwerb von Rüben der im § 1 genannten Art,
die vor Inkrafttreten dieser Verordnung abgeschlossen
sind, sind ungültig, sofern sie zu höheren als den im
§ 1 festgesetzten Preisen abgeschlossen sind und die ver¬
kauften Rüben sich zur Zeit des Inkrafttretens dieser
Verordnung noch auf dem Grundstück des Erzeugers
befinden.

§ 3.
Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen be¬

stimmten Behörden setzen Höchstpreise für den Verkauf
von Rüben der im § 1 genannten Art durch den Groß-
und Kleinhandel fest. Sie können bestimmen, daß beim
Verkaufe durch den Êrzeuger an den Verbraucher
höhere als die im 8 1 festgesetzten Höchstpreise gelten.

Die Landeszentralbehörden können bestimmen, daß
Verträge, die vor Festsetzung der Höchstpreise(Abs. 1)
zu höheren Preisen abgeschlossen und noch nicht erfüllt
sind, ungültig sind.

8 4.
Die Kommunalverbände können Ausfuhrverbote

oder Ausfuhrbeschränkungen für Rüben der im § 1
genannten Art erlassen. Die Landeszentralbehörden
können nähere Bestimmungen treffen.

8 5.
Die vom Reichskanzler bestimmten Stellen sind

beim Ankauf von Rüben der im 8 1 genannten Art
an die Höchstpreise, die in dieser Verordnung oder
auf Grund dieser Verordnung festgesetzt sind, nicht ge-
Kunden. ^ ,

Die auf Grund des § 4 erlassenen Ausfuhrver-
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Bei Wiederholung Rabatt.

Marienberg, Freitag, den 3. November. 1916.

bote oder Ausfuhrbeschränkungen gelten nicht für die
Lieferung an die nach Abs. 1 vom Reichskanzler be¬
stimmten Stellen.

8 6.
Das Eigentum an Rüben der im § l genannten

Art kann durch Anordnung der zuständigen Behörde
einer von dieser bezeichneten Person übertragen werden.
Die Anodnung ist an den Besitzer zu richten. Das
Eigentum geht über, sobald die Anordnung dem Be¬
sitzer zugeht.

Der Uebernahmepreiswird unter Berücksichtigung
der Höchstpreise sowie der Güte und Verwertbarkeit
der Vorräte von der zuständigen Behörde festgesetzt.
Die höhere Verwaltungsbehörde entscheidet endgültig
über Streitigkeiten, die sich aus der Anordnung er¬
geben.

8 7.
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geld¬

strafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser
Strafen wird bestraft:

1. wer die in dieser Verordnung oder auf Grund
dieser Verordnung festgesetzten-Preise überschrei¬
tet ;

2. wer einen andern zum Abschluß eines Vertrags
auffordert, durch den die Preise (Nr. 1) über¬
schritten werden, oder sich zu einem solchem Der-
trag erbietet;

3. wer einem nach 8 4 erlassenen Verbote zuwider¬
handelt ;
Neben der Strafe können die Gegenstände, auf

die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Unter¬
schied, ob sie dem Täter gehören oder nicht, eingezogen
werden.

8 8.
Die Landeszentralbehörden bestimmen, wer als

höhere Verwaltungsbehörde, zuständige Behörde und
Kommunalverband anzusehen ist. '

§ 9.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Ver¬

kündung in Kraft.
Berlin, den 26. Oktober 1916.
Der Präsident des Kriegsernährungsamts,

von Batocki.

Gesetz über einen Warenumsatzstempel.
Vom 26. Juni 1916.

wir Wilhelm , von Gottes Gnaden
Deutscher Aaiser, Aönig von
j)reuszen x.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zu¬
stimmung des Bundesrats und des Reichstags, was
folgt:

Artikel 1
1. Die 88 76 bis 83 und die Tarifnummer 10

des Reichsstempelgesetzes vom 3. Juli 1913 (Reichs-
Gefetzbl. S . 639) werden aufgehoben.

Für die bei dem Inkrafttreten dieses Gesetzes in
den Händen der Steuerpflichtigenvorhandenen unge¬
brauchten gestempelten Scheckvordrucke und Scheckstem¬
pelmarken wird nach näherer Bestimmung des Bun¬
desrats Ersatz des Steuerwerts gewährt

2. Im 8 111 Abs. 2 des Reichsstempelgesetzes
wird die Iah ! „8!" gestrichen.

3. § 116 Abs 2 Satz 2 und 8 117 Abs. 2 des
Reichsstempelgesetzes werden gestrichen.

Artikel 2
Im Tarif zum Reichsstempelgesetze werden hinter

Nr- 9 folgende Vorschriften eingestellt:
Gegenstand der Besteuerung.

Warenumsätze.
Nr. 10. Anmeldungen der Gewerbetreibenden

(8 76) über bezahlte Warenlieferungen. Steuersatz:
1 vom Tausend. Berechnung der Stempelabgabe des
Gesamtbetrags der Zahlungen in Abstufungen von 10
Pfennig für je volle 100 Mark.

Ausländische Werte sind nach den Vorschriften
über die Erhebung des Wechselstempels umzurechnen.

Zusätze.
1. Als Bezahlung der Lieferung gilt jede Leistung

des Gegenwerts, auch wenn sie nicht durch Bar¬
zahlung erfolgt.

Bei Tauschgeschäftengilt jede der beiden Leist¬
ungen als Bezahlung der anderen.

2 Als Warenlieferung gilt die entgeltliche Ueber-
tragung beweglicher Sachen auch dann, wenn sie
ohne vorgängige Bestellung erfolgt. Als Waren¬
lieferung gilt auch die Lieferung von Gas, elektri¬
schem Strome und Leitungswasser. Als Waren
gelten nicht Forderungen, Urheber- und ähnliche
Rechte, Wertpapiere, Wechsel, Schecks,)Banknoten,
Papiergeld, Geldsorten und amtliche Wertzeichen,

auch nicht Grundstücke und den Grundstücken gleich¬
gestellte Rechte.

3. Den Warenlieferungen stehen Lieferungen aus
Werkverträgen gleich, wenn der Unternehmer das
Werk aus von ihm zu beschaffenden Stoffen her¬
zustellen verpflichtet ist und es sich hierbei nicht
bloß um Zutaten oder Nebensachen handelt.

4. Wird bei Abwicklung mehrerer Kauf- oder An¬
schaffungsgeschäfte, die zwischen verschiedenen Per¬
sonen über dieselben Waren oder über Waren
gleicher Art abgeschlossen sind, die Ware nur ein¬
mal in Natur übertragen, so gilt dies nur als
Warenlieferungdesjenigen, der die Waren in Na¬
tur überträgt.

5. Wird die Ware durch Konnossement, Ladeschein
oder Lagerschein übertragen, so gilt nur die Heber-
tragung durch den ersten inländischen Inhaber
des Papiers als Warenlieferung.

Befreit sind
1. Lieferungen von Gold in Barren;
2. Lieferungen von ausländischen zollpflichtigen Waren

aus dem gollausland oder aus dem gebundenen
Verkehre des gollinlandes sowie von ausländischen
zollfreien Waren nach näherer Bestimmung des
Bundesrats;

3. Lieferungen im Inland bezogener Waren in das
Ausland;

4 Lieferungen von Gas , elektrischem Strome und
Leitungswasser durch Reich, Staaten , Gemeinden
oder Gemeindeverbände.

Artikel 3
Hinter dem 8 75 des Reichsstempelgesetzes werden

folgende Vorschriften eingestellt:
IX. Warenumsätze.

(Tarisnummer 10)
8 76

Wer im Inland ein stehendes Gewerbe betreibt,
hat der Steuerstelle am Schlüsse des Kalenderjahrs
binnen 30 Tagen den Gesamtbetrag der Zahlungen
anzumelden, die er im Lause des Jahres für die im
Betriebe seiner inländischen Niederlassung gelieferten
Waren erhalten hat. Hat der Betrieb nicht bis zum
Jahresschlüsse bestanden, so hat die Anmeldung binnen
gleicher Frist bei Beendigung des Betriebs zu erfolgen.
Von später eingehenden Zahlungen ist die Abgabe nach
8 83 a zu entrichten. Nach näherer Bestimmung des
Bundesrats kann die Frist von dreißig Tagen aus
Antrag verlängert werden.

Als Gewerbebetriebgilt auch der Betrieb der
Land- und Forstwirtschaft, der Viehzucht, der Fischerei
und des Gartenbaues sowie der Bergwerkbetrieb.
Dem Betrieb eines stehenden Gewerbes steht der Ge¬
werbebetrieb im Umherziehen und der Wanderlagerbe¬
trieb gleich, wenn der Gewerbetreibende im Inland
wohnt und die Waren im Inland abgesetzt sind. Die
Gewerbsmäßigkeiteiner Unternehmung wird nicht da¬
durch ausgeschlossen, daß sie von einer öffentlichen Kör¬
perschaft oder daß sie von einem Verein, einer Gesell¬
schaft oder einer Genossenschaft, die nur an die eigenen
Mitglieder liefern, betrieben wird.

Für die Anmeldungen kann ein besonderes Muster
vorgeschrieben werden.

8 77
Mit der Anmeldung ist die Abgabe gleichzeitig bei

der Steuerstelle bar einzuzahlen.
Hat in einem Jahre der Gesamtbetrag der Iah-

langen zweihhunderttausend Mark überstiegen, so sind
auf die für das folgende Kalenderjahr fällig werdende
Steuer nach näherer Bestimmung des Bundesrats vier-
teljährlich abschlägige Zahlungen zu leisten.

Der Bundesrat kann vorschreiben, daß die Ab-
gäbe durch Verwendung von Stempelzeichen zu den
einzureichenden Anmeldungen zu entrichten ist.

Die Abgabepflicht tritt mit dem Ablauf des Zeit¬
raums, für den die Abgabe zu entrichten ist, ohne
Rücksicht aus die Anmeldung ein.

8 78
Beläuft sich der Gesamtbetrag der Zahlungen

(8 76) auf nicht mehr als dreitausend Mark , so be¬
steht eine Verpflichtung zur Anmeldung und eine Ab-
gabepflicht nicht.

8 79
Ist der Betriebsinhaber nicht imstande, den tatfäch-

lichen Gesamtbetrag der Zahlungen anzugeben, weil
für seinen Betrieb eine geregelte Buchführung nicht
stattfindet und ihm auch sonstige Unterlagen für die ge-
naue Berechnung, des Gesamtbetrags fehlen, so hat
er unter Versicherung dieser Tatsachen den von ihm ge¬
schätzten Gesamtbetrag der Zahlungen anzugeben und
danach die Steuer zu entrichten.



Trägt die Steuerstelle Bedenken, den geschätzten
Betrag als richtig anzunehmen, und führen die Der-
handlungen mit dem Steuerpflichtigen nicht zu einer
Einigung, so ist sie berechtigt, ihrerseits eine Schätzung
vorzunehmrn und danach die Steuer zu erheben, sofern
sie dem Steuerpflichtigen binnen drei Monaten nach
Einreichung der Anmeldung von deren Beanstandung
Kenntnis gibt. Der Steuerpflichtge ist zur Auskunft
über die für die Schätzung erheblichen tatsächlichen
Derhältnisse und zur Vorlegung der sich hieraus be.
ziehenden Schriftstücke verpflichtet.

8 80
Ueber die von ihr vorgenommene Schätzung(§ 79)

hat die Steuerstelle dem Steuerpflichtigen einen Be-
scheid zu erteilen. Gegen den Bescheid ist nur die Ver-
waltungsbeschwerde zulässig.

Die Beschwerde hat keine ausschiebende Wirkung.
8 81

Der Steuerpflichtige ist berechtigt, an Stelle der
in dem Steuerzeitraum(8 76 Abs. 1) erfolgten Zah¬
lungen in der Anmeldung den Gesamtbetrag des Ent-
gelts für die in seinem Betriebe während dieses Zeit¬
raums erfolgten Lieferungen ohne Rücksicht auf die
Bezahlung anzugeben und danach die Steuer zu ent¬
richten. Ist von diesem Rechte einmal Gebrauch ge¬
macht, kann er hiervon unr mit Genehmigung der Direk-
tivbehörde und unter den von dieser sestzusetzenden Be¬
dingungen für einen folgenden Steuerzeitraum abweichen.

(Schluß folgt.)

Berlin, den 25. Oktober 1916.
Ausführungsanweisung

zur Verordnung über den Absatz von Weiß¬
kohl vom 21. Oktober 191k (Reichs -Gesetzbl.

S . 1187) .
Höhere Verwaltungsbehörde ist der Regierungs¬

präsident, für Berlin der Oberpräsident in Potsdam.
Zuständige Behörde im Sinne des 8 2 Abs. 3

der Verordnung ist der Landrat, in den Stadtkreisen
der Gemeindeoorstand.

Der Minister des Innern.
. I . A. : vr . Freund.

Frankfurt a. M., den 25. Oktober 1616.
Da nach zuverlässigen Mitteilungen heute noch

grötzere Bestände an Kartoffeln und sonstigen Landes-
Produkten nicht eingebracht sind, sieht sich das stellver-
tretende Generalkommando erneut veranlaßt, auf die
Dringlichkeit der Einbringung sämtlicher noch draußen
stehender landwirtschtlicher Erzeugnisse hinzuweisen.

Um die Einerntung nach Möglichkeit zu unterstützen
und zu beschleunigen, sind sämtliche im Korpsberelch
befindlichen Ersatztruppenteile angewiesen worden, auch
aus direkte Anforderung der unteren Verwaltungsbe-
Hörden weitgehendst Mannschaften zur Erntrarbeit zur
Verfügung zu stellen. Im Interesse raschester Erledigung
solcher Gesuche wird der telefonische Verkehr empfohlen.

Den Landwirten dürste besonders zur Pflicht zu
machen sein, von dieser Möglichkeit der Beschaffung
ausreichender Arbeitskräfte ausgiebig Gebrauch zu
machen. v x .....

Sollte trotz aller Mahnungen und aller Unterstütz¬
ung die Einerntung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse
nicht mit denfferforderlichen Nachdruck betrieben werden,
muß das stellvertretende Generalkommando - abgesehen
von einemßVorgehen auf Grund seiner Verordnung, be¬
treffend Sicherung der Ernte vom 21. August ds. Zs
- die Enteignung der noch draußen stehenen Bestände
und die zwangsweise Einerntung auf Kosten der säumi¬
gen Besitzer veranlassen.

Stellv. Generalkommando. 18. Armeekorps.
Don seiten des stellvertretenden Generalkommandos.

Der Chef des Stabes:
de Graaff,

Generalleutnant.

I . Nr. L 1987
Marienberg, den 2- November 1916.

Ich 'gebe mich der Hoffnung hin, daß die in vor-
stehender Verfügung des stellv. Generalkommandos an¬
gekündigten Zwangsmaßnahmen im hiesigen Kreise
nicht zur Anwendung gelangen brauchen. Die Herren
Bürgermeister ersuche ich, in allen Fällen dafür Sorge
zu tragen, daß die Einerntung der landwirtschaftlichen
Erzeugnisse rechtzeitig und restlos vorgenommenwird.

Der Königliche Landrat.
Bekanntmachung.

Auf Grund der 88 8 und 9 der Bekanntmachung
des Kriegsernährungsamtes über die Bewirtschaftung
von Milch und den Verkehr mit Milch vom 3. Oktober
1916 wird hiermit für den Reg.-Bez. Wiesbaden fol¬
gendes bestimmt: _ , , „ ,

Ab 1. November 1916 beträgt der Höchstpreis
1. für Vollmilch .

in denjenigen Städten, für die bisher em Höchst¬
preis von 24 Pfg . festgesetzt war , nämlich Frank¬
furt a. M., Wiesbaden und Höchsta. M ., sowie
für alle Lieferungen in diese Städte 30 Pfg . für
ein Liter frei Rampe Empfangsstation «inschl.
Kannengestellung.

2. für süße Magermilch
in denselben Städten und für Lieferungen m Diese
statt des seitherigen Höchstpreises von 16 Pfg-
jetzt 20 Pfg für 1 Liter frei Rampe Empfangs
station einschl. Kannengestellung.

8. der von den Städten festzusetzende Kleinhandels¬
höchstpreis darf 36 Pfg . für 1 Liter Vollmilch
und 26 Pfg . für 1 Liter süße Magermilch nicht
übersteigen.

4. In den übrigen Teilen des^ Reg.-Bezirks bleibt
die Festsetzung von Höchstpreisen für Vollmilch und
für Magermilch beim Verkauf durch den Erzeuger
sowie im Groß- und Kleinhandel den Kommunal-
verbänden und Gemeinden, soweit sie dazu nicht
nach 8 8 verpflichtet sind, bis auf weiteres über-
lassen. ,,

Höhere als die vorgenannten Höchstpreise dürfen
dabei nicht festgesetzt werden.

« --b- d« , ^ 2?  yd,ob -, 1916.
Frankfurt , _ . ^

Die Bezirksfettstelle für den Reg.-Bezrrk
Wiesbaden.

Wiesbaden, den 21. Oktober (916.
Aus Anlaß eines besonderen Falles sehe ich mich

veranlaßt, die Bekanntmachung des Herrn Reichskanz¬
lers vom 1. Mai 1916, betreffend Beschränkung des
Verkehrs mit gewissen Arzneimittelstoffen— Min. Bl.
für Med. Ang. S . 172 - in Erinnerung zu bringen.

Hiernach darf Kresolseifenlösung, abgesehen vom
Großhandel, außerhalb der Apotheken nicht feilgehalten
oder verkauft und nur an Hebammen für geburtshilf¬
liche Zwecke und in diesem Ausnahmesall auch nur auf
Anweisung eines beamteten Arztes abgegeben werden.

Die Herren Landräte und Polizeipräsidentenhabe
ich ersucht, die Apothekenbesitzer aus die genaue Be¬
achtung dieser Bestimmungen hinzuweisen und den Heb¬
ammen auszugeben, sich rechtzeitig die erforderliche An¬
weisung des Kreisarztes zum Bezüge von Kresolseifen-
lösung einzuholen.

Der Regierungspräsident.
I . V. : gez. Üuterschrist.

Tgb. Nr. L. 1960.
Marienberg, den 26. Oktober 1916.

Die Ortspolizeibehörden des Kreises werden ersucht,
die Hebammen Ihres Bezirks auf vorstehende Bestim¬
mungen hinznweisen und ihnen aufzugeben, sich im Be¬
darfsfälle wegen Bezug von Kresolseifenlösung recht¬
zeitig mit dem Herrn Kreisarzt ins Benehmen zu
setzen.

Der Kömgliche Landrat.
Tgd. Nr. K. A. 9782.

Marienberg, den 31. Oktober 1916.
Beschlagnahine der Bierglasdeckel usw.

. ans Zinn.
Zu der Bekanntmachung des stellv. Generalkommandos 18

Armeekorps zu Frankfurt /Main Nr. Li J/,0 16 K. R. A. betr. :
Beschlagnahme, Bestandserhebung und Enteignung von Bierglas¬
deckeln und Bisrkrugdeckeln aus Zinn und freiwillig- Ablieferung
von anderen ginngegenständen — veröffentlicht im Kreisblatt Nr.
80 vom 6. Oktober 1916 - werden für den Kreis Oberwester
wald folgende Ausführungsbestimmungen erlassen!

1. Ich erwarte, dast im Kreise Oberwesterwald ein« Bestands
Meldung nicht erforderlich wird, die Ablieferung der beschlagnahmten
Gegenstände vielmehr wie auch bei anderen Sachen überall frei-
willig erfolgt.

Di« freiwillige Ablieferung hat an die Bürgermeister als
Ortssammelstellenzu erfolgen, von denen die Weiterlieferung an
die Kreissammelstelle in Marienberg zu dem noch bekannt zu ge
benden Zeitpunkt zu bewirken ist.

Ueber die freiwillig abgelieferten Gegenstände haben die Orts-
sammelstellen - Bürgermeister - eine genaue leiste zu führen,
in der di« Ablieferer und die Gegenstände, die zur Ablieferung
gelangen, getrennt aufzuführen sind. An jedem abgelieferten
Gegenstand ist ein Zettel zu befestigen, auf dem der vollständige
Name und Wohnort des Ablieferers vermerkt ist. Der Ablieferer
hat die Einträge in die Liste durch Namensunterschrift anzuerkennen,
das Wiegen hat in seiner Gegenwart zu erfolgen.

2. Von anderen als den in § 4 der Bekanntmachung auf
geführten Betrieben und Personen werden Deckel von Biergläsern
und Bierkrügen nur dann angenommen werden, wenn einwand,
frei besteht, daß sie aus ginn bestehen und zum Zweck« der Ab¬
lieferung von den Gläsern oder Krügen entfernt wurden. In
diesem Falle werden 8 Mk . für das Kilogramm vergütet werden.

3. Die Ortssammelstellensind auch zur Entgegennahme fol
gender von der Bekanntmachung nicht betroffenen Etz- und Trink¬
geräte aus Zinn verpflichtet: Teller, Schüsseln, Schalen, Kumpen,
Becher, Krüge, Kannen und Humpen.

Für jedes Kilogramm der freiwillig abgelieferten derartigen
zinnernen Gegenstände werden 6 Mk . vergütet.

Di- an diesen Gegenständen befindlichen Beschläge oder Be¬
standteile aus anderem Material als Zinn werden nicht vergütet
und sind vor der Ablieferung zu entfernen. Andere Gegenstände
aus ginn sowie aus anderem Material bestehende, mit Zinn über¬
zogene Gegenständ« werden nicht angenommen.

Mit einer freiwilligen Ablieferung dieser Iinngegenstände
wird den vaterländischenInteressen ein Dienst geleistet.

4. Die von der Beschlagnahme betroffenen, bis zum 10. No
vember 1916 nicht freiwillig abgelieferten Gegenstände unterliegen
der Meldepflicht. Für die Meldung , di- die Betroffenen an das
Landratsamt zu richten haben, sind amtliche Meldescheine zu ver¬
wenden, deren Zusendung bei dem Landratsamt bis zum 10.
November 1916 zu beantragen ist.

Die Bestandsmeldung muh auf den amtlichen Formularen
bis zum 15. November 1916 erfolgen.

An Hand der gemäh obiger Bestimmung erstatteten Mel.
düngen wird jedem einzelnen Betroffenen eine Anordnung betreffend
Uebertragung des Eigentums an den beschlagnahmten Gegenstän¬
den auf den Reichsmilitärfiskus, zugestellt werden. Das Eigen¬
tum an den betroffenen Gegenständen geht auf den Reichsmilitar-
fiskus über, sobald die Anordnung dem Besiher zugeht.

Die beschlagnahmten Gegenstände sind, sobald ihre Enteig-
nnnq angeordnet ist, von den Biergläsern und Vierkrügen zu ent¬
fernen und an di- Kreissammelstellenzu dem den Ablieferungs-
Pflichtigen angegebenen Zeitpunkte pünktlich abzuliefern.

Die enteigneten Gegenstände, die nicht innerhalb der vorge-
schriebenen Zeit abgeliefert sind, werden auf Kosten der Abliefer-
ungspflichtigenzwangsweise abgeholt.

Der Ablieferer hat M der Ablieferung die genaue Adresse
des Eigentümers der abgelieferten Gegenstände anzugeb^

5 Der zu zahlende Uebernahmepreis ist auf 8 Mk . für
jedes Kilogramm festgesetzt. Dieser Ueb-rnahm -preis enthält den
Beaenwert für die abgelieferten Gegenstände einschl,ehlichaller mit
der Ablieferung verbundenen' Leistungen, wie Entfernung der
Deckel und Schaniere von den Gläsern und Krügen.

Ablieferer di- mit dem vorbezeichneten Uebernahmepreis nicht
einverstanden sind, haben dies sogleich bei der Ablieferung aus¬
drücklich zu erklären. Personen, die mit dem festgesetzten Ueber-
nahmepreis einverstanden sind, wird ein Anerk-nntmsschem aus¬
gestellt werden. Auf Grund des Anerkenntnisschelns wird der
darin festgesetzt« Betrag ans der Kreiskommunalkasse ausgezahlt

werden. Di« Annahme des Anerkenntnisscheins oder der
ung gilt als Bekundung des Einverständnisses mit den Ueber.
nahmepreisen. .

Personen, di« sich mit dem Uebern ahmepreis - 8 Mk. fj,
des Kilogramm - nicht einverstanden erklären, wird an Steil,
des Anerkenntnisscheines*eine Quittung ausgehändigt, aus i>«
für jede Art von Deckeln, die abgeliefert sind, das Gewicht Unb
di« Stückzahl hervorgehen wird . In Fällen , in denen «ine güt.
sich« Einigung über den Uebernahmepreis nicht erzielt ist, wird
dieser gemäh § 2 und 3 der Bekanntmachung über die Sich,,,
stellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 auf Antrag durch
das Reichsschiedsgericht für Kriegsbedarf in Berlin W. 9, Dohsst
4. endgültig festgesetzt.

Der Antrag auf endgültige Festsesetzung des Uebernahm,.
Preises ist von dem Betroffenen unmittelbar an das Reichsfchied§.
gericht für Kriegsbedarf zu richten. Um diesem Gericht di« ‘Preis,
festsetzung zu ermöglichen, hat der Betroffene von jeder Sorte
einen Deckel mit einer haltbaren Fahne zu versehe
auf der von ihm anzugeben ist : 1. Name /Firma ), 2. genau,
Adresse, 3. Anzahl der abgelieferten Deckel dieser Art. Durch di,
Inanspruchnahme des R-ichsschiedsgerichts erleidet die Ablieferung
keinen Aufschub. Die Ablieferung muh bis zum 28. Februar
1917 beendet sein. Denjenigen Personen, die nachträglich sichmjt
dem Uebernahmepreis einverstanden erklären, wird die Quittung
gegen -inen Anerkenntnisschein umgetauscht und der anerkannt!
Betrag ousgezahlt werden.

6 Wer bis zum 28. Februar 1917 die übereigneten Gegen,
stände nicht abgeliefert hat , macht sich strafbar. Auherdem erfolg,
di« zwangsweise Abholung der ablieferungspflichtigenGegenständ!
auf Kosten des Besitzers. , , r

Die Verpflichtung der Besitzer zum Entfernen der Deckel und
Scharnieren von den Bi -rgläsern und Bierkrügen besteht auch
für die zwangsweise abzuholenden Gegenstände.

Den von der zwangsweisen Einziehung Betroffenen werden
ebenfalls Anerkenntnisscheinebei Annahme des Uebernahmeprej.
ses oder Quittungen bei Inanspruchnahme des Reichsschiedsgerichtz
ausgehändigt. Di- Kosten der Zwangsvollstreckung werden von
der zur Auszahlung kommenden Summe in Abzug gebracht.

7. Soweit ntujt nach den allgemeinen Strafgesetzen höh«!
Strafen verwirkt sind, werden alle Zuwiderhandlungen mit (Be.
fängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zehntausend
Mark bestraft.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Die Herren Bürgermeister des Kreises
ersuche ich, die zur Ablieferung kommenden Gegenstände in der in du
Anordnung bestimmten Weise entgegenzunehmenund mir zum 15.
November Zahl und Ort der abgelieferten Gegenstände mitzuteilen,
wegen deren Ablieferung an die Kreissammelstelle weitere Verfüg,
ung ergehen wird . Fehlanzeige ist erforderlich. Ich bitte, durch
wiederholte ortsübliche Bekanntmachung auf die Verordnung di;
stellv. Generalkommandos und obige Anordnung hinzuweisen und
die von der Beschlagnahme betroffenen Betriebe und Personen
zur freiwilligen Lieferung der beschlagnahmtenGegenstände aus¬
zufordern.

Der Kreisausschuß des Oberrvesterwaldkreises.
Marienberg, den 28. Oktober 1916.
Bekanntmachung.

Bei der am 15. September 1916 stattgehalten
Neuwahl der Mitglieder des Steuerausschusses der <öe-
WerbesteuerklasseIV für den Oberwesterwaldkreis sind
folgende Herren gewühlt worden:

a) als Abgeordnete.
1. Karl Baldus , Metzger, Marienberg,
2. Karl Bungeroth, Kaufmann, Hachenburg,
3. Friedrich Wilhelm Meyer, Brenner, Unnau,
4. Julius Müller, Kaufmann, Kroppach,
5. Gustav Keßler, Kaufmann, Hof,

dl als Stellvertreter.
1. Christian Fein, Gastwirt, Langenhahn,
2. Wilhelm Müller, Schreiner, Korb,
3. Wilhelm Mille, Anstreicher, Marienberg,
4. Georg Weinberger, Gastwirt, Hachenburg,
5. Karl Zöllner, Gastwirt, Wahlrod.

Der Königliche Landrat.
Marienberg, den 3. November 1916.

Diejenigen Herren Bürgermeister des Kreises,
welche sich in der letzten Landsturmmusterung zu gestellen
hatten, ersuche ich mir unter Beantwortung der nach
stehenden Fragen über das Ergebnis Anzeige zu machen

1. Geburtstag,
2. Geburtsort,
3. Militärverhältnis, zum Beispiel: Unteroffizier der

Landwehr — Infanterie II " oder „ungedienter
Landsturm",

4. Militärische Verwendbarkeit, z. B. „Infanterie
K. v."

Der Königliche Landrat.
Tgb. Nr. K. A. 9810.

Marienberg, den 31. Oktober 1916.
An die Herren Bürgermeister des Kreises.

Betr. das Einsammeln von Bucheckern.
Unter Bezugnahme auf die seither ergangene"

Kreisblattbekanntmachungen werden nachstehendp
vom Kriegsausschuß für Oele und Fette in Berlini W
das Einsammeln der Früchte in Aussicht gestellte
günstigungen mitgeteilt:

„Die Sammelstellen zahlen den Sammler»
Mk. 0,50 für 1 kg frischer Bucheckern und er-
halen selbst vom , Kriegsausschutz Mk. 0,55 p
1 kg lufttrockener Bucheckern, damit sie für
durch das Eintrocknen der Bucheckern entstehe»*
den Gewichtsverlust schadlos gehalten werde»
Außerdem erhalten die Sammelstellen Mk. 5 F
100 kg Bucheckern für ihre Arbeit und für Lage?
geld. J

Die Waldbesitzer, welche selbst eine Samme»
stelle eröffnen, sollen eine Entschädigung
weitexen Mk . 10 für 100 kg erhalten, sodatz de»
selben im ganzen Mk 70, für 100 kg Buchecke
vergütet werden." . llBtj

Der für den Oberwesterwaldkreis zuständige Hlmp.
Kommissionär für Bucheckern ist die landw. 3"^
Darlehnsknsse für Deutschland in Frankfurt a. M
den die Gemeinden wegen Lieferung und Abrech»»
sich in Verbindung zu setzen haben.

Der Kreisausschuß des Oberwesterwaldkreise»-
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Tgb. Nr. K. G 2956.
Marienberg, den 2. Oktober 1916.
Bekanntmachung.

Die bisher in Geltung gewesenen Dorschristen be-
züglich des Aushangs von Preisplakaten in den Ver¬
kaufsräumen der Kleinhändler haben eine Aenderunc^
erfahren- Nach den jetzt bestehenden Lieferungsbe¬
dingungen haben die Kleinhändler in allen zum Ver¬
kauf an Verbraucher bestimmten Räumen leicht sicht¬
bare Anschläge in folgender deutlich lesbarer Aufschrift
anzubringen:

Laut Anordnung der Reichsgetreidestelle darf der
Preis für ein Pfund Gries Mark - ,28 (achlund-
zwanzig Pfennig) nicht übersteigen.

Die Herren Bürgermeister ersuche ich, dies sofort
zur Kenntnis der Kleinhändler zu bringen und sich von
der Anbringung der Schilder zu überzeugen. Die Ein¬
haltung der festgesetzten Verkaufspreis« ist zu kontrol¬lieren.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Der Krieg.
Tagesberichte der Heeresleitung.

Großes Hauptquartier, 1. Nov. (W. B. Amtlich)
Westlicher Kriegsschauplatz.

Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht
Mit besser werdender Sicht setzte im Somme-Ge-

biet an mehreren Abschnitten lebhafte Artillerietätigkeit
ein. In den Abendstunden gingen Engländer aus der
Gegend von Eourcelette und mit starken Kräften aus
der Linie Gueudecourt- Lesboeufs zum Angriff vor.
Nördlich von Eourcelette kam in unserem Abwehrfeuer
der Angriff nicht vorwärts, westlich von Le Transloh
brach er verlustreich, an einzelnen Stellen im Nahkampf
zusammen.

Heeresgruppe Kronprinz.
Das Geschützfeurr ans dem Osiuser der Maas war

nur zeitweilig lebhaft.
Oestlicher Kriegsschauplatz.

Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls Prinz Leopold
von Bayern.

Gegen die am 30. 10. von uns genommenen Stel-
lungen auf dem Narajowka°Ufer führte der Russe nach
starker Artillenewirbung bei Einbruch der Dunkelheit
heftige Gegenangriffe, die fünfmal wiederholt unter
blutigen Verlusten scheiterten.

Auch die ottomanischen Truppen hielten das ge¬
wonnene Gelände gegen starke Angriffe und warfen
den an einer Stelle eingebrochenen Feind durch schnellen
Gegenstoß zurück.

An der Bistrycza Solotwinska wiesen österreichisch,
ungarische Truppen feindliche Abteilungen durch Feuerab.
Front des Generals der Kavallerie Erzherzog Karl.

In Siebenbürgen ist die Gesamtlage unverändert.
Einen wichtigen Erfolg errangen westlich der Pre-

deal-Straße österreichisch-ungarische Regimenter, die in
die rumänische Stellung einbrachen und zehn Infan¬
teriegeschütze und siebzehn Maschinengewehre erbeuteten.

Südöstlich des Roten Turm-Passes machte unser
Angriff Fortschritte.

Balkan-Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls

von Mackenten.
Keine Ereignisse von wesentlicher Bedeutung.

Mazedonische Front.
Im Eerno-Bogen und zwischen Butkowa- und Ta-

hinos-See nahm die Artillerietätigkeit wieder zu.
Der erste Generaiquatiermeister-

Ludendorff.
Große« Hauptquurtier, 2. Nov. (W. %.  B . Amtlich.)

Westlicher Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.

Im nördlichen Somme-Gebiet frischte die Artillerie¬
tätigkeit teilweise erheblich auf. Ein englischer Vorstoß
nördlich von Eourcelette ist leicht abgewiesen. Fränzö-
sische Angriffe im Asschnitte Lesboeuss- Rancourt brach¬
ten dem Feinde kleine Vorteile nordöstlich von Morval
und am Nordwestrande des St. Pierre Daast-Waldes,
wurden in der Hauptsache aber blutig abgeschlagen.
Unsere Truppen drangen gegenüber hartnäckigen fran¬
zösischem Widerstaud in den Nordteil von Sailly vor.

Heeresgruppe Kronprinz.
Mehrfach steigerte sich der Feuerkampf rechts der

Maas zu großer Heftigkeit, insbesondere richten die
Franzosen bisher schweres Zerstörungsfeuer gegen die
bereits in der Nacht von unseren Truppen befehlsge¬
mäß und ohne feindliche Störung geräumte Feste Daux,
auf der wir zuvor wichtige Teile gesprengt hatten.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Frönt des GeneralfeldmarschallsPrinz Leopold

von Bayern.
Bei der Heeresgruppe des Generals von Linsingen

stürmten westfälische und ostfriesische Truppen unter Füh-
rund des Generalmajors von Ditfurth die bei und süd¬
lich von Witoniez auf das linke Stochod-Ufer vorge-
schobenen russischen Stellungen. Neben hohen blutigen
Verlusten büßte der Feind an Gefangenen 22 Offiziere
1508 Mann ein und ließ 10 Maschinengewehre3 Mi^
nenwerser in unserer Hand. Unsere Verluste sind ge¬
ring. Weiter südlich, bei Alexandrowka, brachten wir
von einem gelungenen Erkundungsvorstoß 60 Gefangene
zurück.

Front des Generals der Kavallerie Erzherzog Karl
In den Karpathen erfolgreiche Unternehmungen

gegen russische Vorstellungen nördlich von Dorna Watrara.
An der siebenbürgischen Ostfront ist die Lagt un¬

verändert. Rumänische Angriffe gegen die über den
Altschanz- und Predeal-Paß oorgedrungenen verbünde¬
ten Truppen sind verlustreich gescheitert. Wir nahmen
8 Offiziere, 200 Mann gefangen. Südöstlich des Roten-
Turm-Passes dauern die für uns günstioen Gefechtean.

Balkan-Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls

von Mackensen
Constantza wurde erfolglos von See der beschosien.

Mazedonische Fwnt.
Serbische Vorstöße wurden im Errna-Bogen und

nördlich der Nidze-Planina abgeschlagen. An der Stru-
ma-Front lebhafte Vorfeldkämpfe.

Der erste Generalquartiermeister:
Ludendorff.

Die Deutschland in Amerika.
New London (Eonnecticut). Meldung des Ver¬

treters des W. B. Das deutsche Handelsunterseeboo
„Deutschland' ist am Mittwoch früh hier eingetroffen.

Deutschland und die Türkei.
Berlin, 1. Nov. Am 29. Oktober waren zwei

Jahre verflossen, seit das osmanische Reich an der
Seite der beiden Kaiserreiche in den Krieg eintrat. In
Erinnerung daran sind zwischen dem Generalfeldmar¬
schall von Hindenburg und dem Vizegenaralissimus En-
ver Pascha herzliche Telegramme gewechselt worden, in
denen das feste gegenseitig« Vertrauen und die treue
opferwillige Waffenbrüderschaft als sichere Bürgschaft
für den Sieg von neuem festgestellt werden.
Ablehnung der allgemeinen Wehrpflicht in

Australien.
Amsterdam, 1. Nov. Die Politik des australischen

Ministerpräsidenten Hughes, der einen bedingungslosen
Anschluß Australiens an das Mutterland betreibt, hat
eine schwere Niederlage erlitten. Das Volk lehnt die
allgemeine Wehrpflicht ab.

Von Nah und Fern.
Marienberg, den2. Nov. Wie wir hören, beträgt

das jetzt genau festgestellte Ergebnis der fünften Kriegs¬
anleihe im hiesigen Kreise1 730 000 Mark, das hier-
nach nur wenig über 100 000 hinter dem bei den seit¬
herigen Anleihen erzielten Höchstbetrage der vierten
Anleihe zurückbleibt.

- Herr Louis Ferger konnte am 1. November
auf eine 25 jährige Tätigkeit als Inhaber des Hotels
Ferger zurückblicken, denn von diesem Tage ab hatte
derselbe das Hotel käuflich übernommen. Unter dessen
umsichtiger Leitung hat das alte bewährte Hotel seinen
guten Ruf erhalten. Möge es Herrn Ferger vergönnt
ein, auch das goldene Jubiläum als Inhaber des Gast¬

hofes feiern zu können.
- Im Anzeigenteil der heutigen Nummer macht

das Reichsbank-Direktorim zu Berlin bekannt, daß vom
6. Novemberd. Is . ab die gwischenscheine für die 5 °/0
igen Schuldverschreibungenund 4Vr"/g igen Schatzan¬
weisungen der4. Kriegsanleihe in die endgültigen Stücke
mit Jinsscheinen umgetauscht werden können.

- Die Herbstversammlung des 3. landwirtschaft¬
lichen Bezirksvereins ffndet am Sonntag, den 5. No¬
vember, in Langenhahn im Saale des Gastwirts
Schmidt mit der nachstehenden Tagesordnung statt:
1. Bericht des Vorsitzenden über die diesjährige Ernte,-
2. Besprechung über die Förderung der Weidewirt¬
schaft im Westerwald,- 3. Vortrag: „Die Bedeutung
des Kohlrabenbaues für den Westerwald": 4. Maß-
nahmen des Vereins für die FrühjahrsbestellungI 917 ;
5. Wünsche und Anträge von Mitgliedern. Zu zahl-
reichem Besuche dieser Versammlung, besonders auch
seitens der Frauen und Töchter, wird ringeladen.

— Der Ausschuß, der sich in Wiesbaden für eine
Weinspende für die kämpfenden Truppen des 18. Ar-
meekorps zur 3. Kriegsweihnacht gebildet, hat seine
Arbeiten ausgenommen. Aus allen Teilen des Bezirks
wird diese Fürsorgebestrebung sympathisch begrüßt und
findet in allen Schichten der Bevölkerung lebhaften
Anklang, um so mehr, als die Beförderung der Gabe
durch die Vermittlung des Stellvertretenden General-
Kommandos des 18. Armeekorps erfolgt, wodurch die
Gewähr gegeben ist, daß die Spende an die Kämpfen¬

den Truppen selbst gelangt. - Erhebliche Spenden
sind bis letzt dem Ausschuß zugeflossen, nicht allein von
Wemgutbesitzern, sondern auch von Privaten. Jede
"ucĥdie kleinste Gabe ist willkommen! zens. Frankfurt

- Die Bundesratsverordnung über den Verkehr
mit Leim vom 14. September 1916 ermächtigt den
Reichskanzler, den Verkehr mit Leim zu regeln. Durch
die am gleichen Tage erlassenen Aussührungsbestimm-
ungen des Reichskanzlers zu dieser Verordnung ist zur
Vorbereitung der zukünftigen Regelung des Verkehrs
mü Leim eine Erhebung über Erzeugung, Bestand,
Verbrauch und Bedarf von Leim(Lederleim, Hasenleim,
Knochenleim, Mischleim) angeordnet. Danach sind die
in den Jahren 1913- 1916 erzeugten Mengen ferner
alle Vorräte von über 100 kg, sowie die in den Iah.
ren 1915 und 1916 verbrauchtenMengen, von über
100 kg anzumelden. Die Verbraucher haben außerdem
ihren voraussichtlichen zukünftigen Monatsbedarf an¬
zumelden. Die Meldungen sind auf den vom Kriegs¬
ausschuß für Ersatzfutter, Berlin, ausgegebenen Vor¬
drucken zu erstatten. Dis Vordrucke sind bei den zu-
ständigen Handelskammern und Handwerkskammern,
fowre oer. den FaHvrremsn. zu beziehen und nach der
ESimung an dis betreffenden Stellen zurückzugeben.
Für oie folgende/ v' ./geführten Industrie - und Ge»
fchä' iszwnc.c sind d'I entsprechenden Fachvereinigungen
auem mit der Weitergabe der Fragebogen und der
Entgegennahme der Meldungen beauftragt und zwar:
für die Papier herstellende Industrie: der Verein deut-
scher Papierfabrikanten, Berlin W. Bayrischer Platz
6 (Fernspr: Amt Lützow 4353) ; für die papierver-
arbeitende Industrie: der Bund Deutscher Vereine des
Druckgewerbes, Verlages und der Papierverarbeitung
BerlinW. 9, Linkstr. 22 (Fernsprecher: Amt Kurfürst
4588) ; für die Baumwoll-Industrie: der Kriegsausschuß
der deutschen Baumwoll-Industrie Berlin W. 66, Wil¬
helmstraße 91 ; für die Wollindustrie: die entsprechenden
Fachvereine, für die als Zentralstelle der Wirtschafts¬
ausschuß der deutschen Wollindustrie, Berlin W. 9 Link-
straße 25, besteht; für die Textii-Deredlungsindustrie:
der Wirtschaftsausschuß der deutschen Textil-Veredlungs-
Industrie, Br.  S . Tschierschky, Düsseldorf, Ehrenstr. 20;
für die Leinen-Industrie: der Leinen-Kriegsausschuß
Serlin W. 56, Schinkelplatz1—4,- für die Lederwaren»
Industrie: der Verband deutscher Lederwaren-Indu»
strieller, Offenbacha. Main, Kaiserstraße 28, ferner wir-
ken a. a. noch mit: der Reichsverband des Drogen-
und Themikalienfaches, der Verein deutscher Großhändler
der Nahrungsmittel- und verwandten Branchen und
mehrere Handwerksverbände. Verschiedene hier nicht
genannte Vereinigungen, die sich ebenfalls zur Verfüg-
ung gestellt haben, werden mit unserem Einverständnis
ihre Mitglieder unmittelbar zur Meldung veranlassen.
Firmen die ihre Meldung bereits an eine andere Stelle
als die zuständige Fachoereinigungerstattet haben, wer¬
den ersucht, dieser davon Mitteilung zu machen. Bei
der Linforderung von Meldescheinen ist es nötig, anzu¬
geben, ob der Bestand bezw. jährliche Verbrauch von
Leim 5000 kg übersteigt oder nicht. Der Zweck der
Erhebung ist, Aufschluß darüber zu geben, ob eine Be¬
wirtschaftung des Leims eingeführt werden muß. Es
handelt sich also zunächst nur um die Feststellung von
Erzeugung, Vorrat und Bedarf. Eine Zuteilung der
angemeldeten Bedarfsmengen findet noch nicht statt, so-
daß vorläufig jeder Leimverbraucher selbst für die Deck-
ung seines Bedarfes zu sorgen hat.

Neunkhausen, 1. Nov. Der aus der Niederdreis-
bacher Hütte beschäftigte 19 Jahre alte Heinrich Müller
von hier ist daselbst tödlich verunglückt.

Kroppach, 1. Nov. Wieder wurden drei Krieger
aus unserem Kirchspiel mit dem Eisernen Kreuz 2.
Klasse ausgezeichnet und zwar: Lehrer Beyer und
Robert Schneider von Kundert sowie Emil Schneider
von Kroppach.

Ailertchen, 30. Okt. Am 4. Oktober fiel in Sie-
benbürgen bei Hermannstadt der Jäger Ludwig Adolf
Mohr, der älteste Sohn unseres Bürgermeisters Adolf
Mohr, der durch den Verlust seines Sohnes sehr hart
betroffen wurde. — Bis jetzt sind6 Krieger aus un-
erem kleinen Dörfchen vor dem Feinde gefallen. Ehre

ihrem Andenken!
Limburg, 2. Nov. Die Polizei ist dieser Tage einer

Reihe von Diebereien auf die Spur gekommen, in die
eine größere Anzahl Personen verwickelt ist. Seit eini-
gen Monaten wurden am Bahnhof ganze Postsäcke ge-
tohlen, ohne daß man den Langfingern auf die Spur
gekommen wäre. Nunmehr gelang es, 2 Frauenzim¬
mer bei dem Diebstahl zu erwischen; sie zogen abends
die Postsäcke in einer Zeit, da niemand auf dem Bahn-
teig war, in den am Ostende des Bahnhofs gelegenen
Abort (Abteilung für Frauen). Man fand bei den
Haussuchungen eine Menge gestohlener Sachen vor.
Die Festgenommenen wurden nach Abschluß der Unter-
uchungen wieder auf freien Fuß gesetzt und sehen ihrer

Bestrafung entgegen. Es sollen, wie vermutet wird, noch
weitere Personell als Diebe in Betracht kommen.
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Bekanntmachung.
M. Zwischenscheine fir di. 5 "̂ Schuldverschreibungen * *

Schatzanweisungen der IV. Kriegsanleihe&« «
6. Novemberd. Is . ab

vom

in die endgültigen Stücke mit Zinsscheinen umgetauscht werden. Bekren-

WZWMZMM -M
„ -„ ,n .rh°m>ch. ^ ^ ^ bie  „ on ibnen .inz .r-ich,m gwilch.nlch.m- --chi- oberhalb d. .
Stücknummer mit ihrem Firmenstempel zu ver sehen.

Von d,n gw!,ch-n,ch-m.n für di. I undLü "üud'?  Oü.N ."Ä

M SS 'SSf bald bei der Um.au, chjleaes«r »ie Kri-g- auleih-»- .
Berlin W 8 Behrenstratze 22, zum Umtausch einzureichen.

Berlin,  im November 1916
Reichsbank - Direktorium.

Havenstein . v. Grimm.

ilafiaaallliftnnj für die lintctblicbtncn btt
im Kruge(6t'fßllfiien.

Provinzialausschutz der Provinz Hessen-Nassau.
Die vornehmste Dankespflicht des deutschen Volkes gegen seine

im Kriege gefallenen Söhn- ist die Fürsorge für Hmt-rbkeben-n.
insbesondere für die Witwen und Walsen der auf dem Felde der
Lbre aestorbenen Helden. Die Natwnalsüftung hat sich die (Erful.
lung dieser Pflicht zur Aufgabe gesetzt. Sie « streckt ehre Tätigkeit
bereits über das ganze Reich. Auch m unserer Provinz hat fl«
schon warmherzige Förderer gefunden. Um aber allen Anforder,
unqen die mit der Dauer des Krieges und der zunehmenden Zahl
der Hinterbliebenen fortgesetzt wachsen, S^ ug-n zu konnen i t dse
Stiftung aus die Mitarbeit aller angeunesem So wenden wir uns
denn im Vertrauen auf die oft bewiesene Opserfreudigkeüan die
gesamte Bevölkerung unserer Provinz mit der herzlichen Düte
9 Gebt für die Witwen und Waisen; gebt für alle hüfs.

bedürftigen Hinterbliebenen der tapferen Söhne Hessen-Nassaus,
die ihr Leben nicht nur für das Vaterland, sondern auch für
Euch dahingegeben haben, denen Ihr es allem zu danken
Habt, daß Ihr ungestört Eurem Erwerb, Eurem Beruf nach,
gehen könnt! Vergeht die Toten nicht. Dankt ihnen ihre
Treue durch treue Fürsorge für ihre Hinterbliebenen! Spen¬
det Geld und Wertpapiere und spende ein leder nach seinen
Kräften gern im Gedanken, wie gering doch solche Opfer an
Geld und Gut sind gegenüber dem Opfertod so vieler Taufen-
der unserer Brüder ! . . . . . -» S/M.
Namens des prsviiizralausichirnes der

Nationalftiftung.
Der Vorsitzende.

Hengstenberg,
Oberpräsident der Provinz Hessen-Nassau. Wirk!. Geheimer Rat.

Reichhaltigste Auswahl in garnierten

AM-,» Heil-* Wder-Mea
in bester, geschmackvoller Ausführung bei billigster Preisberechnung.

Die letzten
Neuheiten in Samrn-konkrktion

iiiiumi
Jackenkleider , Paletots , Blusen etc,

silld eittjJCttOffCtt . . .

Woltomren
Kinder-Sweaters, gestrickte Jacken, Umschlagtücher, ^
Damen-Wützen, Wollmiitzen, Strümpfeu. Handschuhe, *

in größter Auswahl.

Warenhaus 5 , ROSßHSll Hachenburg.

Vorstehenden Aufruf bringen wir hiermit zur allgemeinen
Kenntnis und richten an die Kreisbevölkerung die Bitte, sich an
der Sammlung nach besten Kräften zu beteiligen.

Die Sammlung ist staatlich genehmigt. . . .
Die Herren Bürgermeister werden ersucht, die eingehenden

Gelder an die hier eingerichtete Kreissammelstelle abzuliefern.
Marienberg , den 1. November 1916.

Der Kreisausschutz der Nationalstiftung für die
Hinterbliebenen der im Kriege Gefallenen:

Christian, Bürgermeister, Altstadt,
Denker, Bürgermeister, Lautzenbrücken,
Heyn, Dekan, Marienberg,
Jung , Bürgermeister, Liebenscheid,
Kaps, Bürgermeister, Mündersbach,
Pfeil, Pfarrer , Rotzenhahn,
Schardt, Pfarrer , Altstadt,
Schmidt, Kreisausschußsekretär, Marlenberg,
Schütz, Landesbankrendant, Marienberg,
Thon, Frau Landrat, Marienberg,
Winter, Kreisdeputierter, Hachenburg._

Kaufhaus Louis Friedcmaun
Hachenburg.

Bekanntmachung.
Am loatflü, btn6. b. Mts., nadii. 1Uhr
Serben bie Holzfällungsarbeiten im Kirchenwald für 1916/17
°"« V.dE ..

"'a<i)“jna'cieniierg , d-n 2. N°»-mb-r ISIS. .
Schütz , Beigeordneter._

Neun Riark per Ko. zahle ich
für sofort lieferbares .

Leinöl, roh. Bucht unü Macht, snme SMdol.
Ebenso kaufe Terpentinöl , Bleiweiß , Tran , Schellack

und Friedenslacke.
s . H . Sondheim , Farben, und Lackfabrikate,

Gießen, Nordanlage 11, Telefon 2084.

Kaufhaus Verthold 6ee«ald
° Fernruf Nr.85 HttcheNblUg F-.uruf Nr.8S
8 empfiehlt in reicher Auswahl, durch Ersparung hoher
0 Geschäftsunkosten zu mäßigen Preisen:
0 Mannfakturwaren , Herren -, Knaben - und
0 Damenkleider , Nähmaschinen , landwirtschaftl.
0 Maschinen , Centrifugen , Möbel , Betten und ^
0 vollständige Ausstattungen — Kinderwagen , q
^ Fahrräder , Pflüge . 0
0 Mehrere gebrauchte, tadellos nähende Maschinen 0
0 — besonders billig — _ V

Heyn,
9er Mstmmlh Mb sei«

Bewaha«
zu kaufen gesucht von

Jr . Carl Hie mann,
Hotel Ferger, Marienberg.

30  MM
für Bergarbeit

(Hauer und Schlepper) zum so¬
fortigen Eintritt sucht

Gewerkschaft Alexaabria,
Höhn.

(5ffn(l)t Derbäufl'HEt1„ - , . .., Kohlen-, Holzhand
lung, Gasthaus, Landgut, Mühle,
Sägewerk, Ziegelei. Platz gleich.

Offerten vom Besitzer an
Georg Geisenhof, Postlagernd

Gießen.

Zägemüller
gesucht, welcher. auch Sägen

schärfen kann, sow. Sägewerks¬
arbeiter braucht

Ferdinand Weth,
Freusburg a /Sieg, b. Kirchen.

Karßid
ferner

Düngemittel
stets auf Lager.

Carl Müller Löhne,
Aroxpach,

Bahnhof Ingelbach,
Fernsprecher Nr. 8, Amt Alten

Kirchen(Westerwald).

Damen-wäntel . Iacksnkleicler
und Määchen -wäntel

in großer Auswahl

Herren-Regen-Mäntel, Pelerinen
und Lodenjoppen

gute Qualitäten.

Herren-und Knaben-Anzüge
moderne Verarbeitung.

gjüte,  Mützen , Dauben , Südwester
in jeder Preislage.

Roxf - und Umschlagtücher
in Wolle und Chanille.

Pel ê und Garnituren
für Damen und Kinder,

schöne moderne Sachen.

Sweater, Gamasche« «ab Haabschahe,
Regenschirme

in allen Preislagen.
Sämtliche

Militär-Artikel.

Ein Laden
welcher sich zu jedem Geschäft
eignet, nebst 2 oder 3 Zimmer
und Küche aus sofort zu ver-
mieten. Auch kann die Wohnung
ohne Laden abgegeben werden.

Georg Ebner,
Hachenburg.

Zchlackensand
abzugeben.

A.-G. CharlotttaM
Niederschelden (Sieg).

5iempel
liefert billigst in kürzester5r
Carl Bunaeroth, Hachens»
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